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Mein Zeichen / Rechnungsnummer:: Datum

30.01.2014

lhr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW (lFG NRW)

Sehr geehrter Herr  Palm,

mit lhrem Antrag vom 27.10.2013 bitten Sie um Bereitstellung von Dokumenten im Rahmen
des IFG NRW zum Kultur-  und Kommunikat ionszentrum Lindenbrauerei  e.V..

Mit Bezug auf meine an Sie gerichteten Zwischenmitteilungen vom 25.11.2013 (per eMail)
und 26.11.2013 (per Post)  sowie das mit  mirgeführte Gespräch am 17.12.2013, te i le ich lh-
nen zu lhrem Antrag Folgendes mit:

Auf meine Bi t te,  mir  d ie von lhnen erbetenen Unter lagen zut Verfügung zu stel len,  te i l t  mir
die Geschäftsführerin im Auftrag des Vereinsvorstandes mit (siehe anliegendes Schreiben
vom 20.01.14),  dass das Kul tur-  und Kommunikat ionszentrum Lindenbrauerei  e.V. eine Wei-
tergabe und Veröffentl ichung seiner vereinsinternen Daten ablehne.

Gleichwohl wird in diesem Schreiben darauf hingewiesen, dass die Geschäftsführung und der
Vereinsvorstand selbstverständlich an einer transparenten Diskussion interessiert seien und
gerne für weitere Informationsgespräche zur Verfügung stehen.

lm Übrigen existiert zwischen der Kreisstadt Unna und dem Kultur- und Kommunikationszent-
rum Lindenbrauerei e. V. kein ,,Geschäftsbesorgungsvertrag", da der Verein die Einrichtung in
freier Trägerschaft betreibt.

Kulturbetriebe Unna
Zentrum für lnformation und Bilduno
Lindenolatz 1
59423 Unna
e-mai l :  z ib@stadt-unna.de
Bankverbindunq:
IBAN: DE92443500600000081 000
B I C : W E L A D E D l U N N
Sparkasse UnnaKamen
Gläubiger-l D : DE192220O000027660

Allqemeine Öffnunqszeiten :
Mo-Do 8.30-12.00,  13.30-15.45 Uhr,  Fr  8.30-12.00 Uhr
Bib l io thek und i -Punkt :
D i -F r  10 .30 -18 .30  Uhr ,  Sa  10 .30 -14 .30  Uhr
Selbstlernzentrum:
Di ,  Mi ,  Do 15.00-20.00 Uhr,  Sa 11.00- '14.30 Uhr
Stadtarchiv:
Di ,  Mi ,  Do 9.00-12.00 Uhr,
M i  13 .30 -18 .00  Uhr ,  Do  13 .30 -16 .00  Uhr
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fUUNNA
Gebührenentscheidung :
Diese Entscheidung ergeht gemäß g 11 Abs. 1 s. 2 IFG NRW gebührenfrei.

Rechts behelfsbeleh ru n g :
Gegen diesen Bescheid können Sie vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Anschrift:
Bahnhofsvorplatz3, 45879 Gelsenkirchen, Postanschrift. Postfach 10 01 55, 45801 Gelsen-
kirchen, binnen eines Monats nach Bekanntgabe schriftl ich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Veruualtungsgerichten und Finanzge-
richten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERWO VG/FG) vom 07. November 2012 (GV:NRW.
Ausgabe 2012 Nr. 30 vom 30.11.2012, S. 547-554) Klage erheben.

Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Klage vor Ablauf der Frist eingegangen ist. Sollte die Frist
von einen von lhnen Bevollmächtigten versäumt werden, würde dessen Verschulden lhnen
zugerechnet werden.

Hinweis:
Daneben steht lhnen das Recht zu, den Landesbeauftragten für den Datenschutz als Beauf-
tragten für das Recht auf Information anzurufen.

Mit f reundl ichen Grüßen

/LLt-
Werner Kolter


